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Frieden und Abrüstung - oberstes Gebot
Appell der Vertreter der Parlamente 
der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrags 
an die Parlamente und Parlamentarier 
der Staaten Europas und der Welt

Vom 16. bis 19. Juni 1980 fand in der Heldenstadt Minsk, 
Hauptstadt der Belorussischen Sozialistischen Sowjetrepu
blik, ein Treffen der Präsidenten bzw. Vorsitzenden der 
Obersten Volksvertretungen der Teilnehmerstaaten des 
Warschauer Vertrags statt. Im Mittelpunkt der Beratun
gen standen Fragen des Kampfes um Entspannung und 
Zusammenarbeit der Völker sowie der Verantwortung der 
Parlamente zur Sicherung des Friedens. Auf ihrer 11. Sit
zung am 3. Juli 1980 nahm die Volkskammer der DDR 
zustimmend einen Bericht ihres Präsidenten Horst Sinder- 
mann über diese bedeutsame Beratung entgegen.

Nachstehend veröffentlichen wir den Minsker Appell, 
zu dessen Verwirklichung — das bestätigte der Verlauf der 
Volkskammersitzung — unsere Oberste Volksvertretung 
mit ihrer gesamten außenpolitischen Arbeit beitragen 
wird. D. Red.

Mit Besorgnis stellen wir fest, daß die internationale 
Lage durch die Handlungen der friedens- und ent
spannungsfeindlichen Kräfte komplizierter geworden 
ist und die in den 70er Jahren bei der Festigung des 
Friedens und der internationalen Sicherheit erreichten 
bedeutenden positiven Veränderungen gefährdet sind. 
Diese Kräfte nehmen Kurs auf ein zügelloses Anheizen 
des Wettrüstens und einen Abbau der friedlichen inter
nationalen Zusammenarbeit. Eine besondere Gefahr 
für den Frieden in Europa und der Welt stehen die Be
schlüsse über die Produktion und Stationierung neuer 
amerikanischer Raketenkernwaffen in Westeuropa dar.

Unter diesen Bedingungen wenden wir uns an alle, 
die sich ihrer Verantwortung für das Schicksal des 
Friedens bewußt sind. Wir rufen alle Parlamente und 
alle Parlamentarier auf, einen effektiven Beitrag zur 
Normalisierung der internationalen Lage zu leisten. 
Der Politik der Konfrontation müssen die vereinigten 
Anstrengungen aller friedliebenden Länder entgegen
gestellt werden. Der Frieden muß gemeinsam errichtet 
und verteidigt werden.

Wir bringen die Hoffnung zum Ausdruck, daß die 
auf der vor kurzem stattgefundenen Tagung des Poli
tischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten 
des Warschauer Vertrages unterbreiteten Initiativen, 
die einen großen internationalen Widerhall gefunden 
haben, von allen europäischen Ländern und allen Län
dern der Welt konstruktiv auf genommen werden. Von 
besonderer Bedeutung für die Festigung der europäi
schen und internationalen Sicherheit ist der Vorschlag 
des Politischen Beratenden Ausschusses, auf höchster 
Ebene ein Treffen der führenden Repräsentanten von 
Staaten aller Regionen der Welt zur Erörterung der 
Schlüsselfragen des internationalen Lebens und zur 
Festlegung von Wegen zur Beseitigung der internatio
nalen Spannungsherde und zur Verhütung eines Krie
ges durchzuführen.

Wir treten für die strikte Einhaltung aller Prin
zipien und Festlegungen der Schlußakte der Konferenz

über. Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, für 
die erfolgreiche Durchführung des Treffens der Ver
treter der Teilnehmerstaaten dieser Konferenz in 
Madrid, für die Einberufung einer Konferenz über 
militärische Entspannung und Abrüstung in Europa 
sowie dafür ein, daß auf dem europäischen Kontinent 
der Grad der militärischen Konfrontation nicht erhöht, 
sondern abgebaut wird.

Die Parlamente und Parlamentarier sind berufen, 
Vereinbarungen über alle herangereiften Fragen der 
Einstellung des Wettrüstens, die schnelle Ratifizierung 
bereits abgeschlossener Abkommen, einschließlich des 
international bedeutsamen Vertrages über die Begren
zung der strategischen Waffen (SALT II), sowie die 
Wiederaufnahme der Verhandlungen auf den Gebieten, 
auf denen sie suspendiert oder unterbrochen wurden, 
aktiv zu fördern. In den 80er Jahren kann und muß 
die Menschheit entscheidende Schritte tun, damit ihre 
schöpferischen Potenzen nicht für die Produktion tod
bringender Waffen vergeudet, sondern voll und ganz 
für die Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse der 
Menschen und die Sicherung einer friedlichen Zukunft 
der Völker eingesetzt werden.

Im Interesse der Stabilisierung der internationalen 
Lage und der Fortsetzung der Entspannungspolitik 
ist es außerordentlich wichtig, eine friedliche Rege
lung von Konfliktsituationen zu gewährleisten, auf 
die Anwendung oder Androhung von Gewalt zu ver
zichten, das Niveau der militärischen Präsenz und der 
militärischen Tätigkeit in Gebieten, durch die wichtige 
internationale Schiffahrtswege verlaufen, zu begren
zen und zu verringern und den Kampf um Frieden, 
Freiheit, nationale Unabhängigkeit und sozialen Fort
schritt noch breiter zu entfalten.

Der internationale Entspannungsprozeß muß auf 
alle Teile unseres Planeten ausgedehnt werden. Wir 
erklären uns solidarisch mit den gerechten Forderun
gen der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, 
die für Frieden und eine unabhängige Entwicklung 
kämpfen, für ihr Recht, ihr Schicksal einzig und allein 
selbst zu bestimmen und frei zu sein in ihrem Streben 
nach, politischem, ökonomischem und sozialem Fort
schritt.

Mit diesem Appell bringen wir ebenfalls die Be
reitschaft der Parlamente der Teilnehmerstaaten des 
Warschauer Vertrages zum Ausdruck, auch andere auf. 
die Festigung des Friedens und der Entspannung, die 
Eindämmung des Wettrüstens, die Verwirklichung 
der Abrüstung und die Entwicklung der internatio
nalen Zusammenarbeit gerichtete Vorschläge zu er
örtern. Es ist die Pflicht der Parlamente und Parla
mentarier, als bevollmächtigte Repräsentanten ihrer 
Völker alles zu tun, um das politische Klima auf un
serem Planeten zu verbessern und einen dauerhaften 
unerschütterlichen Frieden zu erreichen.


